
 
 

Auflösungsformular für Leo Clubs 
 

Der internationale Vorstand von Lions Clubs International hat verfahrensrechtliche Richtlinien bezüglich der 
Auflösung von Leo Clubs genehmigt, um zu gewährleisten, dass alles Mögliche unternommen wird, um Leo Clubs 
vor einer Auflösung zu schützen. Bitte lesen Sie diese Richtlinien, die sich auf der Rückseite dieses Formulars 
befinden, sorgfältig durch, bevor Sie diesen Bericht an die Abteilung für Jugendprogramme senden. Jedes Formular 
muss vom Präsidenten des Patenclubs ausgefüllt und mit allen erforderlichen Unterschriften versehen werden. 
Formulare ohne Unterschriften können leider nicht akzeptiert werden. 
 
Name des aufzulösenden Leo Clubs:            
 
Name des Patenclubs:              
 
Lions Clubnummer:          Lions Distriktnummer:       
 
Name des Präsidenten des Lions Clubs:            
 
Name des Leo Club-Beraters:             
 
Name des Leo-Clubpräsidenten:             
 

1. Löst sich der Leo Club nach Abstimmung der Mitglieder auf?  Ja    Nein 

2. Löst sich der Leo Club aufgrund geringer Teilnahme oder Mitgliedschaftsproblemen auf?  Ja    Nein 

3. Löst sich der Leo Club aufgrund von politischen oder wirtschaftlichen Problemen auf?  Ja    Nein 

4. Haben die Mitglieder des Lions Clubs, durch Mehrheitsbeschluss, die Auflösung des Leo Clubs 
festgelegt? 

 Ja    Nein 

5. Wird der Leo Club durch einvernehmlichen Beschluss zwischen dem Leo Club und dem 
Patenclub aufgelöst? 

 Ja    Nein 

6. Wird der Leo Club vom Patenclub, ohne Einstimmung des Leo Clubs, aufgelöst?  Ja    Nein 

7. (Bei Frage 6) Falls ja, wurden die verfahrensrechtlichen Richtlinien, die auf der Rückseite 
dieses Formulars erläutert werden, befolgt? 

 Ja    Nein 

8. Wurde Rücksprache mit den Distriktamtsträgern (einschließlich des Distrikt- bzw. 
Multidistriktbeauftragten für Leo Clubs, sofern zutreffend) gehalten, um zu versuchen die 
Probleme die zur Auflösung führten, zu beheben? 

 Ja    Nein 

9. Falls der Patenclub seine Patenschaft entzogen hat, hat der Leo Club sich bemüht, einen 
neuen Patenclub zu finden? 

 Ja    Nein 

 

Durch meine Unterschrift bestätige ich, dass die Richtlinien bezüglich der Auflösung des Leo Clubs, die auf der 
Rückseite des Formulars erläutert werden, eingehalten wurden und dass ich den Beschluss, oben genannten Leo Club 
aufzulösen, genehmige. 
 
Unterschrift des Präsidenten des Patenclubs:         
 
Unterschrift des Leo Club-Beraters:          
 
Unterschrift des Leo Clubpräsidenten:          
 

********************************************************************************************* 
 

SCHICKEN SIE DAS VOLLSTÄNDIG AUSGEFÜLLTE FORMULAR AN: 
Youth Programs Department, Lions Clubs International 

300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842 USA 
Telefon: 001 (630) 571-5466    Fax: 001 (630) 571-1692 E-Mail: leo@lionsclubs.org 

mailto:leo@lionsclubs.org�
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RICHTLINIEN BEZÜGLICH DER AUFLÖSUNG VON LEO CLUBS 

AUSZUG AUS KAPITEL 23 
DER LCI-VORSTANDSDIREKTIVEN 

 
RICHTLINIEN BEZÜGLICH DER AUFLÖSUNG VON LEO CLUBS (Fortsetzung von Seite 8) 
 
Sobald sich ein Patenclub einverstanden erklärt einen Leo Club aufzulösen, sollte er folgende Schritte einleiten: 
 

1. Wenn eine Entscheidung über die Weiterführung der Bürgschaft für einen Leo Club bevorsteht, sollen im 
Rahmen des Clubtreffens die Gründe für die Auflösung vorgelegt werden. Wenn eine einfache Mehrheit der 
vollberechtigten Mitglieder dafür stimmen, die Bürgschaft für den Leo Club aufzulösen, wird der Lions Club 
das Auflösungsformular für Leo Clubs an den internationalen Hauptsitz schicken. Der Internationale 
Hauptsitz bearbeitet bei Erhalt der Auflösungsbenachrichtigung die Auflösung des Leo Clubs. 
 

2. Des Weiteren muss der Distrikt-Governor mindestens 30 Tage vor der Beschlusswahl des Lions Clubs, 
schriftlich von einem Amtsträger des Patenclubs über die Absicht des Clubs, seine Patenschaft aufzuheben, 
informiert werden. 

 
3. Ein Leo Club wird aufgelöst, wenn: 

a. Die Mitgliedschaft aufgelöst wird oder 
b. wenn der Patenclub seine Patenschaft entzieht oder 
c. wenn Lions Clubs International - mit oder ohne Einverständnis, Übereinstimmung oder Billigung des 

Patenclubs - wegen Nichtbefolgung der Satzung oder aus anderen Gründen seine Anerkennung 
entzieht. 

 
VERFAHRENSRECHTLICHE RICHTLINIEN ZUR ENTSCHEIDUNG ÜBER DAS WEITERBESTEHEN EINES LEO CLUBS (auf 
Seiten 9 und 10) 
 
Wenn ein Lions Club ohne Zustimmung der Leo Clubmitglieder einen Leo Club auflösen möchte, werden die Lions 
dem Leo Club eine Frist von neunzig (90) Tagen gewähren und einen schriftlichen Bericht über die Gründe für die 
Auflösung vorlegen. Eine Kopie dieses Berichts sollte an die folgenden Amtsträger gesandt werden: 

a. Leo Club-Berater 
b. Distriktbeauftragter für Leo Clubs 
c. Multidistriktbeauftragter für Leo Clubs (sofern zutreffend) 
d. Leo-Distriktpräsident oder assoziierter Distriktbeauftragter für Leo Clubs (sofern zutreffend) 
e. Leo-Multidistriktpräsident (sofern zutreffend) 
f. Distrikt-Governor 

 
Der Clubvorstand des Patenclubs wird den obengenannten Amtsträgern Gelegenheit einräumen, sich mit den 
näheren Umständen vertraut zu machen und mit den Mitgliedern zu sprechen. Das Distriktkabinett wird bei der 
Durchsicht der Streitfragen dem Leo-Distriktpräsidenten, dem assoziierten Distriktsbeauftragten für Leo Clubs oder 
dem Leo-Multidistriktspräsidenten (sofern zutreffend) Gelegenheit geben, gehört zu werden oder eine schriftliche 
Meinungsäußerung vorzulegen. 
  
Falls sich die Probleme selbst durch Eingreifen der Distriktsamtsträger nicht innerhalb von 90 Tagen lösen lassen, 
wird die Angelegenheit bei einem regulären Treffen der Lions Club-Mitgliedschaft zur Sprache gebracht.  Wenn 
Zweidrittel der vollberechtigten Mitglieder dafür stimmen, die Patenschaft für den Leo Club aufzulösen, wird der 
Lions Club das Auflösungsformular für Leo Clubs (Leo-86), mit Kopien an die zuständigen oben aufgeführten 
Amtsträger, an den internationalen Hauptsitz schicken. Der Internationale Hauptsitz bearbeitet bei Erhalt der 
Auflösungsbenachrichtigung die Auflösung des Leo Clubs. 
 
GUTSCHRIFT FÜR AUFGELÖSTE LEO CLUBS (Fortsetzung von Seite 7) 
 
Für einen aufgelösten Leo Club wird nur dann eine Rückzahlung geleistet, wenn bis zum 15. Dezember eine 
schriftliche Benachrichtigung des Patenclubs im Abteilung für Jugendprogramme im Hauptsitz eingegangen ist. 
Diese Rückerstattung wird nur für das gegenwärtige Geschäftsjahr gewährt.  
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